


EU SPA Mittlere Oranienbaumer Heide





Naturschutz 
im Land Sachsen-Anhalt

41. Jahrgang • 2004 • Heft 2 • ISSN 0940-6638

Inhaltsverzeichnis Seite

0 .  A rnd t H inw e ise  zu r La nd scha ftsen tw ick lu ng  a u f de r Q uerfu rt-
M e rse bu rg e r P la tte  aus h is to r isch -g eo g rap h isch e r S ich t 3

U. Lerch L a n d scha ftsp fle geve rbä nde  in S a ch sen -A nha lt (Teil 2) 15

L. R e ichhoff; F. B e is itze r F lussde iche  a ls  Lebensräum e in den A uen an
de r m ittle ren  E lbe 23

M itte ilungen  33

E hrungen 33

In fo rm a tionen  43 

C. Funkel Nach Naturschutzrecht geschützte Gebiete und
Objekte Sachsen-Anhalts, Stand 31.12.2003 43

J. Peterson; C. Röper Die NATURA 2000-Gebietskulisse des Landes Sachsen-Anhalt 46 

A. Eichhorn Naturschutzgroßprojekt Mittlere Elbe -  Fördergebiet von
gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung 49

G. Puhlmann 25 Jahre UNESCO-Biosphärenreservat an der Elbe 54

P. Andrä Neuer Naturschutzbeirat gewählt 54 

Recht

K. Gärtner Wegebaumaßnahme im Naturschutzgebiet 55

P. Dornbusch Die Umsetzung der EG-Zoo-Richtlinie in Sachsen-Anhalt 57

1. Ammon Neues Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 59

V erans ta ltungen  60

J. Müller Die Vogelberingung in Sachsen-Anhalt und ihr Beitrag zu

NATURA 2000 60

J. Buschendorf Jahrestagung 2004 der Feldherpetologen Sachsen-Anhalts 63

S chrifttum  65

SACHSEN-ANHALT

Landesamt für Umweltschutz



Geschützte und gefährdete Pflanzen, Tiere und 
Landschaften des Landes Sachsen-Anhalt

zu den Abbildungen 2. und 3. Umschlagseite
(Texte: G. Warthemann; G. Dornbusch, Fotos: G. Warthemann; S. Ellermann)

Echter Haarstrang

Der Echte Haarstrang (Peucedanum officinale L.) 
gehört zur Familie der Doldengewächse. Von den 
übrigen heimischen Vertretern dieser Familie ist er 
durch seine mehrfach dreizählig zerschnittenen, sehr 
langen linealischen, alle in einer Ebene endenden 
Blattzipfel zu unterscheiden. Die blühenden Dolden 
erscheinen durch die Farbe der Kronblätter blassgelb. 
Die elliptischen Samen sind gefurcht und an den Rän
dern geflügelt. Die Pflanze wird bis 2 m hoch. Seit 
der späten Renaissance wurde sie als Zierpflanze 
angebaut. Ihre Wurzeln und Früchte fanden in der 
Heilkunde Verwendung.
Der Echte Haarstrang siedelt von England bis Osteu
ropa in der submeridionalen und südlich-temporaten 
Zone. Im Süden reicht seine Verbreitung bis zum Mit
telmeer. Seine nördlichsten Vorkommen in Deutsch
land liegen an der unteren Mittelelbe. Dort kommt er 
vorwiegend im Flusstal und den angrenzenden Hügel
ländern vor. In Sachsen-Anhalt befinden sich Schwer
punktvorkommen im Elbetal, in der Elster-Luppe- und 
Saaleaue und im nördlichen Harzvorland.
Der Echte Haarstrang ist kennzeichnend für wechsel
trockene Mädesüß-Hahnenfuß-Auenwiesen (Ranun- 
culo polyanthemi-Filipenduletum vulgaris), basenlie
bende, thermophile Säume und Kalkhalbtrockenrasen 
in Auen. Gelegentlich dringt er auch in Kalktrocken
rasen (z.B. Wipperdurchbruch durch die Hainleite) 
bzw. in wärmeliebende Gebüsch- und Waldgesell
schaften vor. Er besiedelt Sekundärweg- und Straßen
säume. Seinen Standorten sind Basen- bzw. Kalk
reichtum sowie eine gewisse Wärmetönung gemein
sam. Trotz seines Verbreitungsschwerpunktes im 
Auengrünland ist er schnittempfindlich. Er verträgt 
eine Beschattung und vermag einer Verbrachung recht 
lange zu widerstehen.
Die Vorkommen des Echten Haarstrangs in Sachsen
Anhalt sind im Rückgang begriffen, besonders deut
lich im Saaletal und im nördlichen Harzvorland. Des
halb ist er in der Roten Liste des Landes als stark 
gefährdet eingestuft. Rückgangsursachen sind vor 
allem das dauerhafte Brachfallen von Auengrünlän- 
dern auf Grenzstandorten wie z.B. abgelegenen Wald
wiesen, der Wegfall der gelegentlichen Nutzung von 
Säumen, der Straßenausbau sowie in jüngster Zeit 
der forcierte Wegeausbau innerhalb der Auen.
G. W.

25 Jahre Europäische Vogelschutzrichtlinie

Am 2. April 1979 trat die Richtlinie 79/409/EWG über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, die so ge
nannte EU-Vogelschutzrichtlinie, in Kraft. Nach ihr sind 
alle europäisch verbreiteten Vogelarten zu schützen 
und für die im Anhang I aufgeführten Arten nach Arti
kel 4 Besondere Schutzgebiete (EU SPA) auszuwei
sen. Da insbesondere der Gebietsschutz europaweit 
zu zögerlich umgesetzt wurde, hat der Internationale 
Rat für Vogelschutz (ICBP), heute BirdLife Internatio
nal, Mitte der 1980er und Ende der 1990er Jahre jeweils 
ein Inventar von Important Bird Areas in Europe (IBA) 
erarbeitet. Diese dienen der Europäischen Kommission 
als Grundlage zur Beurteilung der EU SPA-Ausweisung 
durch die Mitgliedsstaaten der EU.
Mit dem Inkrafttreten der Richtlinie 92/43/EWG (FFH- 
RL) am 21. Mai 1992, wurden die Empfehlungen der 
EU-Vogelschutzrichtlinie für die EU SPA verbindlich, 
für ihren Status ab dem 01.01.1993 und für ihren 
Schutz nach Artike l 6 und 7 der FFH-RL ab dem 
05.06.1994.
Bereits im November 1992 meldete das Land Sach
sen-Anhalt die ersten neun EU SPA mit einer Fläche 
von 27 201 ha (ca. 1,3 % Landesfläche). Auf der Grund
lage des weiteren Erkenntnisfortschritts sowie des er
weiterten IBA-Inventars wurde die Zahl der EU SPA 
mit Kabinettsbeschluss vom 28./29. Februar 2000 auf 
23 (122 390 ha - ca. 6,0 % Landesfläche) erweitert. Im 
Frühjahr 2003 bescheinigte die Europäische Kommis
sion dem Land Sachsen-Anhalt die bisher fachlich bes
te Umsetzung bei der Ausweisung von EU SPA. Gleich
zeitig formulierte Anregungen sowie faunistische Ver
änderungen und neue Erkenntnisse waren Anlass, das 
Gebietssystem mit Kabinettsbeschluss vom 09. Sep
tember 2003 auf 32 EU SPA (170 611 ha, ca. 8,3 % 
Landesfläche) zu vervollkommnen. Die fachlichen 
Grundlagen wurden von der Staatlichen Vogelschutz
warte Steckby in enger Zusammenarbeit mit dem Or
nithologenverband Sachsen-Anhalt, dem NABU und 
weiteren ehrenamtlich tätigen Ornithologen sowie Be
hördenmitarbeitern erarbeitet. Es gilt nun, die Bestands
entwicklungen der Vogelarten durch regelmäßiges Mo
nitoring zu dokumentieren sowie den Schutz in diesen 
Gebieten nach den jeweiligen artspezifischen Erforder
nissen zu sichern und im Rahmen zu erarbeitender 
Managementpläne zu entwickeln.
G. D.
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